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Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Flächen für Wald

Stadt Itzehoe, Reichenstraße 23, 25524 Itzehoe   Bauamt  / Stadtplanungsabteilung

1  :  1000
Maßstab:

Der Bürgermeister
Stadt Itzehoe

Stadt Itzehoe, Reichenstraße 23, 25524 Itzehoe

Übersichtskarte VERFAHRENSVERMERKE:

Präambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 92 der Landesbauordnung (LBO) in der 
z. Z. geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung vom .................. 
folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 133 der Stadt Itzehoe für das Gebiet südlich der 
Jahnstraße, westlich der Kleingartenanlage „Kratt" und nördlich der Straße Große Paaschburg 
(ehemalige Gebäckfabrik Weese), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
erlassen.

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses vom 16.12.2003. Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der 
„Norddeutschen Rundschau" am 22.01.2004 erfolgt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist aufgrund des 
Bauausschussbeschlusses vom 13.12.2005 in Form eines öffentlichen Aushanges des 
Planentwurfes in der Zeit vom 27.02.2006 bis zum 13.03.2006 durchgeführt worden.

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit 
Schreiben vom 21.02.2006 gem. § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zur Äußerung aufgefordert 
worden („Scoping").

4. Der Bauausschuss hat am ...................... den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung 
und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die von der Planung berührten Behörden, die 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und die anerkannten Naturschutzverbände gem. § 4 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis zum .................... beteiligt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), sowie die Begründung mit Umweltbericht haben in der Zeit vom .................... bis zum 
..................... während folgender Zeiten: montags - mittwochs von 8³° - 12°° Uhr und 14°° - 
16°° Uhr, donnerstags von 8³° - 12°° Uhr und 14°° - 18°° Uhr sowie freitags von 8³° - 12°° Uhr 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem 
Hinweis, das Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich 
oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am ...................... durch Abdruck in der 
„Norddeutschen Rundschau" ortsüblich bekannt gemacht.

Hierbei sind Angaben gemacht worden, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind und es ist zugleich darauf hingewiesen worden, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können.

Die Durchführung der unter Nr. 1 - 6 genannten Verfahrensschritte wird hiermit bestätigt.

Itzehoe, den     

                                                                                                                      Blaschke
                                                                                                                 Bürgermeister

zur öffentlichen Auslegung mit Behörden- und TÖB - Beteiligung

7. Der katastermäßige Bestand am .................... sowie die geometrischen Festlegungen der 
neuen städtebaulichen Planungen werden als richtig bescheinigt.

Itzehoe, den

                                                                                                 Dipl.-Ing. Bernd Tittel
                                                                                               Öffentl. best. Verm.-Ing.

8. Die Ratsversammlung hat die abgegebenen Stellungnahmen am .................... geprüft. 
Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde 
am .................... von der Ratsversammlung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan mit Umweltbericht wurde mit Beschluss der Ratsversammlung vom 
.................... gebilligt.

Die Durchführung der unter Nr. 8 - 9 genannten Verfahrensschritte wird hiermit bestätigt.

Itzehoe, den

                                                                                                           Blaschke
                                                                                                       Bürgermeister

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text, 
(Teil B) wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Itzehoe, den

                                                                                                           Blaschke
                                                                                                       Bürgermeister

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Ratsversammlung und die Stelle, bei der der 
Plan und die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen 
Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, ist am 
.................... durch Abdruck in der „Norddeutschen Rundschau" ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 
2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 
BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 Satz 1 der 
Gemeindeordnung (GO) wurde ebenfalls hingewiesen. 
Die Satzung ist mithin am .................... in Kraft getreten.

Itzehoe, den

                                                                                                            Blaschke
                                                                                                       Bürgermeister
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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

6. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Zum Schutz vor Verkehrslärm gegenüber der Jahnstraße sind die Grundrisse der Wohnungen 
so zu gestalten, dass Fenster von Aufenthalts- und Schlafräumen sowie Kinderzimmern von der 
straßenabgewandten Seite anzuordnen sind. Ist dies nicht möglich, so sind ersatzweise 
passive Schallschutzmaßnahmen gemäß den Anforderungen des Lärmpegelbereiches III nach 
DIN 41 09 innerhalb der hierfür nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB planzeichnerisch festgesetzten 
Flächen vorzusehen. 

Für alle anderen Gebäudefronten gelten die Anforderungen gemäß Lärmpegelbereich II. Die 
Anforderungen an den Lärmpegelbereich II sind bereits durch die Anforderungen an die 
Wärmedämmung erfüllt.

Den genannten Lärmpegelbereichen entsprechen folgende Anforderungen an den passiven 
Schallschutz:

4. Außenfassade

4.1 Zur Gliederung der Baukörper ist pro 15 m Gebäudelängsseite ein Gebäudeversprung von 
mindestens 1,5 m im Hauptbaukörper herzustellen.

4.2 Innerhalb des Teilgebietes (1) ist die Außenfassade des Hauptgebäudes in der Höhe 
unterschiedlich zu gliedern. Hierbei ist ockerfarbiges bis rotes Mauerwerk und Putz mit hellem 
Farbton zu verwenden, 

4.3 Zur Wahrung des Stadt- und Landschaftsbildes sind grell leuchtende Farbtöne für die 
Außenfassaden der Hauptgebäude in den Teilgebieten (1) bis (3) nicht zulässig, . 

4.4 Innerhalb der Teilgebiete (2) und (3) ist die Außenfassade der Hauptgebäude in ihrer 
überwiegenden Flächengröße in ockerfarbigem bis rotem Mauerwerk herzustellen. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 92 LBO)

1. Begrünung der Grundstücke

Auf den Hausgrundstücken ist pro angefangene 500 m² Grundstücksfläche ein Laubbaum mit 
einer Pflanzgröße von mindestens 14 - 16 cm Stammumfang gem. in 1m Höhe zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind durch gleichwertige Ersatzpflanzungen zu ergänzen. Bei 
Pflanzung von Obstbäumen dürfen abweichend von den zuvor genannten Qualitäten auch 
Gehölze der Pflanzgröße mindestens 12 - 14 cm Stammumfang gem. in 1m Höhe gepflanzt 
werden.

2. Einfriedungen

2.1 Maschendrahtzäune sind bis 0,90 m Höhe, bezogen auf die mittlere Fahrbahnoberkante der 
angrenzenden Fahrbahnoberkante, nur in Verbindung mit lebenden Hecken und offenen 
Holzzäunen zulässig.

2.2 Massive Einfriedungen bis 0,60 m Höhe und Torpfeiler bis zu 1,20 m Höhe, bezogen auf die 
mittlere Fahrbahnoberkante der angrenzenden Fahrbahnoberkante, sind zulässig, wenn sie im 
selben Material wie die Hauptbaukörper errichtet werden.

2.3 Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen und entlang der „Maßnahmenfläche" (§ 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB) sind lebende Hecken bis maximal 1,80 m und offene Holzlattenzäune bis maximal 
1,20 m Höhe zulässig. Festverfugte Steinwälle sind unzulässig.

2.4 Für Einfriedungen an der östlichen Grundstücksseite zur „Maßnahmenfläche" hin sind nur 
standortgerechte und heimische Laubgehölze zu verwenden.

2.5 Die nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen für den 
Naturschutz werden durch einen Zaun eingefriedigt. Öffnungen sind unzulässig.

HINWEIS

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt nach § 90 Abs. 1 LBO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder 
Unternehmer eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen lässt, die den Ziffern Nr. 1 bis Nr. 4 
dieser örtlichen Bauvorschriften widerspricht. Ordnungswidrigkeiten können nach § 90 Abs. 3 LBO 
mit einer Geldbuße geahndet werden.

1)   resultierendes Schalldämmaß des gesamten Außenbauteils (Wände, Fenster und Lüftung zusammen)

2)   An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten
nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

6.2 Schallgedämmte Lüftungen für Schlaf- und Kinderzimmer sind innerhalb der nach § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB planzeichnerisch festgesetzten Flächen vorzusehen.

6.3 Im Rahmen der Baugenehmigungen ist die Eignung der gewählten Gebäudekonstruktionen 
nach den Kriterien DIN 4109 nachzuweisen. Da für die Festsetzungen der Übersichtlichkeit 
wegen Vereinfachungen vorgenommen wurden, ist im Rahmen der Nachweise für den 
passiven Schallschutz mit einer ergänzenden Ermittlung der Lärmbelastungen eine 
Absenkung der Anforderungen zulässig.

6.4 Außenwohnbereiche (z.B. Terrassen) sind für die 1. Bautiefe (gegenüber der Jahnstraße) auf 
der Südseite der Häuser vorzusehen. Ist dies nicht möglich, sind für die West- bzw. Ostseiten 
der hausnahen Außenwohnbereiche Schallschirme mit einer Abschirmhöhe von mindestens 
2,0 m vorzusehen. Als Schallschirme können auch Nebenanlagen dienen.

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft und zur Grünordnung 
(§ 1a Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

7.1 Die nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes 
sind als Biotopverbundflächen zu offenen Gras- und Staudenfluren zu entwickeln, wobei 
§ die Flächen dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen sind,
§ zur Vermeidung einer Verbuschung eine maximal einmal jährliche Mahd durchzuführen ist,
§ das bestehende, verrohrte Gewässer innerhalb der Biotopverbundfläche und innerhalb des 

nördlich angrenzenden Waldes zu öffnen und unter Beibehaltung der technischern 
Funktionsfähigkeit naturnah zu gestalten ist,

§ der planzeichnerisch festgesetzte Fuß- und Radweg im Rahmen der Objektplanung in der 
tatsächlichen Lage gegenüber der planzeichnerischen Festsetzung variiert werden kann,

§ innerhalb der nördlichen Teilfläche entlang der östlichen Grundstücksseite des Teilgebietes 
WA 1 die Anlage eines Fuß- und Radweges mit einer von max. Breite von 2,5 m zulässig 
ist.

7.2 Im Kronentraufbereich des mit Erhaltungsgebot festgesetzten orts- und 
landschaftsbildprägenden Baumes sind Straßenbaumaßnahmen und sonstige Maßnahmen nur 
unter Berücksichtigung der DIN 18 920 zulässig. Bei nachhaltiger Beeinträchtigung ihrer 
Vitalität oder ihrem Abgang ist gleichartiger Ersatz zu leisten.

7.3 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Regenversickerungsbecken" 
ist die Unterhaltung der vorhandenen Gasniederdruckleitung allgemein zulässig.

8. Oberflächenentwässerung (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 20 BauGB)

Das auf den privaten Grundstücksflächen anfallende Oberflächenwasser einschließlich des 
unbelasteten Wassers von Dachflächen ist auf den privaten Grundstücken zur Versickerung zu 
bringen.

9. Grundwasserschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zum Schutz des Grundwassers (Wasserschutzgebiet - Zone III) und der Biotopverbundflächen 
innerhalb des Plangeltungsbereiches sind in den Teilgebieten (1) bis (3) dauerhafte 
Grundwasserabsenkungen und -ableitungen nicht zulässig, so dass Kellergeschosse nur als so 
genannte weiße Wanne errichtet werden dürfen. 
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TEIL B:  TEXT 

TEIL B:  TEXT   (Fortsetzung)  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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3. Dächer

3.1 In allen Teilgebieten sind Dächer nur mit einer Dachneigung ab 10° zulässig.

3.2 In allen Teilgebieten sind gewölbte Dachformen für die Hauptgebäude nicht zulässig. 

3.3 Häuser mit Gründach sind in allen Teilgebieten zulässig. 

3.4 Untergeordnete Bauteile des Hauptgebäudes und Nebenanlagen, die im baulichen oder im 
direkten funktionalem Zusammenhang mit dem Hauptgebäude stehen, können unter Beachtung 
der Festsetzung unter Ziffer II, 3.1 vom Hauptgebäude abweichende Dachneigungen und 
Dachformen aufweisen.

3.5 In allen Teilgebieten sind Stellplätze mit Schutzdach (Carports), Garagen und Nebenanlagen 
nach § 14 BauNVO mit Flachdächern und mit flach geneigten Dächern bei einer Dachneigung 
bis maximal 30°, sofern sie nicht nach Ziffer II, 3.4 zu beurteilen sind, zulässig.

(s. Teil B - Text, Ziffer I.)

Biotopverbundfläche - 

(und zugleich geschütztes Biotop)

Schluchtwald
(§25 Abs. 1 Nr. 9 LNatSchG)

1. Nutzungsbeschränkungen (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

1.1 In den allgemeinen Wohngebieten, Teilgebiete (1) bis (3), sind die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 
BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen - Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe - nicht unzulässig.

1.2 Als Ausnahme von Ziffer I., Nr. 1.1 ist innerhalb des Teilgebietes (1) ein Café zulässig, wenn es 
in einem nennenswerten Bezug zu der Wohnnutzung innerhalb des Plangebietes und seiner 
Umgebung steht.

1.3 In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen - Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen - unzulässig.

2. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO)

Die zu den Verkehrsflächen liegenden Baugrenzen dürfen bei Einhaltung der Abstandsflächen 
nach der Landesbauordnung  für untergeordnete Bauteile, wie Windfang, Erker, usw. in 
einer Tiefe von 1,0 m und einer Breite von 5,0 m überschritten werden.

3. Zulässige Grundflächen von Stellplätzen und Garagen mit deren Zufahrten und
Nebenanlagen (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

 Für alle Grundstücke innerhalb der allgemeinen Wohngebiete darf die höchstzulässige 
Grundfläche für bauliche Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO von 50% der festgesetzten 
höchstzulässigen Grundflächenzahl (GRZ) nicht überschritten werden. 

4. Freizuhaltende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

„Waldschutzstreifen"

Innerhalb der von Bebauung freizuhaltenden Fläche des nach § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB 
festgesetzten „Waldschutzstreifens" sind bauliche Anlagen jeglicher Art und Nebenanlagen 
nach § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig.

5. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. § 18 Abs. 1 BauNVO)

Bezugshöhe für die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten maximalen Firsthöhen ist die 
mittlere Fahrbahnoberkante des angrenzenden öffentlichen Straßenabschnittes.

3.6 Für die Dacheindeckung sind nur rote, rotbraune, braune, schwarze und anthrazitfarbene 
Dachziegel und Dachsteine zulässig.

3.7 Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers ist die Verwendung metallischer Dachflächen 
nicht zulässig, sofern diese Dachflächen nicht mit einem Schutzlack oder Ähnlichem versehen 
sind.


